
Einladung zur Gemeindeversammlung   
 

 

Dienstag, 27. Mai 2025, 19.30 Uhr, im Begegnungszentrum Schenkon 

   

 
 
Alle Stimmberechtigten sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. 
 

 
 
 
 
 

Traktanden  

 

 
Ordentliche Gemeindeversammlung mit nachstehenden Traktanden: 
 
1.  Genehmigung Jahresbericht 2024 der Gemeinde Schenkon, bestehend aus: 

- dem Bericht über die Umsetzung Legislaturprogramm 
- den Berichten zu den Aufgabenbereichen 
- der Jahresrechnung 2024 
- dem Prüfungsbericht der externen Revisionsstelle 
- dem Prüfungsbericht der Controllingkommission 
- dem Kontrollbericht der Finanzaufsicht 

2. Neubau Regenüberlaufbecken (RÜB) Greuel (Altstad) – Genehmigung Sonderkredit von 
Fr. 1'180'000.00 sowie Nachtragskredit von Fr. 330'000.00 

3. Kenntnisnahme Gemeindestrategie 2030 / Legislaturprogramm 2024-2028 
4. Kenntnisnahme Beteiligungsstrategie 
5.  Informationen zu aktuellen Gemeindeprojekten 
6. Verabschiedungen Gemeindefunktionäre 
7. Vorstellung Umwelt- und Energiekommission (UEK) 
8. Verschiedenes / Umfrage  



Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle herzlich zum Apéro eingeladen. 
 

Das Stimmregister und die Akten zu den Sachgeschäften liegen während 20 Tagen vor der Gemeinde-
versammlung auf der Gemeindeverwaltung Schenkon zur Einsichtnahme auf.  
Stimmberechtigt für diese Gemeindeversammlung sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Al-
tersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft 
stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und mindestens 5 Tage vor der 
Versammlung ihren politischen Wohnsitz in Schenkon geregelt haben.  
Es wird allen Haushaltungen eine Kurzbotschaft zugestellt. Wie gewohnt steht allen Interessierten auch 
die umfassende Botschaft mit ausführlichen Informationen zu den einzelnen Traktanden zur Verfügung. 
Diese und weitere traktandenbezogene Unterlagen können auf unserer Homepage www.schenkon.ch 
(Rubrik Gemeindeversammlung) eingesehen und heruntergeladen werden. Ein ausgedrucktes Exemplar 
der Detailbotschaft kann am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
 
Schenkon, 28. April 2025 GEMEINDERAT SCHENKON 
 
 

Parteiversammlungen  
 

 

Die Mitte Schenkon Dienstag,  13. Mai 2025 19.30 Uhr im Kollerhuus Schenkon 
SVP Schenkon  Dienstag, 20. Mai 2025 19.30 Uhr im Kollerhuus Schenkon 
FDP.die Liberalen Schenkon Mittwoch, 21. Mai 2025 20.00 Uhr im Restaurant Zellfeld 
  
 

Traktandum 1 Genehmigung Jahresbericht 2024 
 

 

Den Stimmberechtigten liegt der Jahresbericht 2024 zur Genehmigung vor. Dieser beinhaltet den Bericht 
über die Umsetzung des Legislaturprogramms, die Berichte zu den Aufgabenbereichen, die Jahresrech-
nung 2024, die Prüfungsberichte der externen Revisionsstelle und der Controllingkommission sowie den 
Kontrollbericht der Finanzaufsicht des Kantons Luzern.  
Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2023 die Globalbud-
gets 1-7 für das Rechnungsjahr 2024 genehmigt. Mit dem Jahresbericht 2024 nimmt der Gemeinderat in 
den Aufgabenbereichen Stellung über die erreichten Ziele, die umgesetzten Projekte bzw. deren Projekt-
stand inklusive Kosten und weist die effektiven Globalbudgets 2024 aus. 
 

Im Budget 2024 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'914'408.00 prognostiziert. Mit einem effektiven 
Aufwandüberschuss von Fr. 1'374'798.88 schliesst die Jahresrechnung 2024 somit rund 0.5 Mio. Fran-
ken besser ab als budgetiert. 
 

Wie bereits im Vorjahr konnten die budgetierten Steuererträge nicht erreicht werden. Insbesondere die 
ordentlichen Steuererträge fielen im Jahr 2024 deutlich tiefer aus als budgetiert (rund Fr. 500'000.00). Bei 
den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen fehlen gegenüber dem Budget rund 
Fr. 400'000.00. Die Mindereinnahmen aus den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen be-
tragen rund Fr. 100'000.00. Bei den Sondersteuererträgen darf die Gemeinde Schenkon ein erfreuliches 
Ergebnis präsentieren. Die Einnahmen aus Handänderungs-, Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern 
beliefen sich im Rechnungsjahr 2024 auf rund Fr. 1'040'000.00. Dies bedeutet Mehreinnahmen gegenüber 
dem Budget von rund Fr. 420'000.00. Das um eine halbe Million Franken bessere Ergebnis ist auf tiefere 
Ausgaben in den einzelnen Aufgabenbereichen zurück zu führen. Die Globalbudgets wurden eingehalten. 
Die Abweichungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen werden in der Hauptbotschaft im Detail erläutert. 
Der Aufwandüberschuss wird mit dem vorhandenen Eigenkapital verrechnet. 
 

Die Bruttoinvestitionen 2024 betragen Fr. 5'284'171.95 (Budget ergänzt Fr. 5'997'700.00). Im Budget 2024 
der Investitionsrechnung haben die Stimmberechtigten Investitionen von Fr. 9'921'700.00 bewilligt. Nicht 
vollständig realisierte Projekte können mittels Beschluss des Gemeinderats auf das Folgejahr vorgetragen 
werden. Vom Gemeinderat nicht übertragene Budgetkredite verfallen per 31.12.2024. Der Gemeinderat 
hat für folgende Projekte eine Kreditübertragung genehmigt: Neubau Regenabwasserleitung Sempach-
strasse, Neubau Regenüberlaufbecken (RüB) Greuel (Altstad), Erneuerung Deckbelag Sempachstrasse 
und Neubau Schulhaus Grundhof. Durch diese Kreditübertragungen reduziert sich das Budget 2024, er-
höht aber gleichzeitig das Budget 2025. Es werden dadurch aber keine zusätzlichen Mittel bewilligt. 
 

Die Bilanz weist eine Bilanzsumme von Fr. 84'227'712.38 aus. Das Eigenkapital beträgt Fr. 35'584'170.33, 
wovon Fr. 11'821'635.20 Spezialfinanzierungen und Fonds darstellen. 
 



Bericht der externen Revisionsstelle 
"Wir haben die Jahresrechnung der Gemeinde Schenkon, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Inves-
titionsrechnung, Geldflussrechnung und dem Anhang, für das am 31. Dezember 2024 endende Rech-
nungsjahr geprüft. Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen 
Vorschriften. Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen."  
Truvag Revisions AG 
 

Bericht der Controllingkommission 
"Als Controllingkommission haben wir den politischen Teil des Jahresberichts für das Jahr 2024 der Ge-
meinde Schenkon beurteilt. Die im Jahresbericht dargestellte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als 
positiv und nachhaltig. Wir empfehlen, den politischen Teil des Jahresberichts des Jahres 2024 zu geneh-
migen."  
 

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2024 (inkl. Jahresrechnung). 
 
 

Traktandum 2 Neubau Regenüberlaufbecken (RÜB) Greuel (Altstad) –  
 Genehmigung Sonder- und Nachtragskredit  
 

 

Der Neubau des Regenüberlaufbeckens (RüB) Greuel muss im Rahmen des Verbandsentwässerungs-
plans (V-GEP Konzepts) erstellt werden. Die Projektumsetzung wurde gemäss einer Grobkostenschät-
zung von +/- 25% in der Investitionsrechnung 2024 bzw. 2025 mit Fr. 850'000.00 aufgenommen. Auf der 
Basis der anfangs 2025 abgeschlossenen Detailplanung für das angedachte Bauvorhaben hat der Ge-
meinderat die entsprechende Ausgabebewilligung genehmigt. In der Zwischenzeit wurde das Submissi-
onsverfahren durchgeführt und die Gesamtkosten aktualisiert. Daraus resultieren erhebliche Mehrkosten 
(Kosten aus Vorgaben Bodenschutzkonzept, deutlich höhere Installationskosten / Instandstellungsarbei-
ten sowie teuerungsbedingte Mehrkosten gegenüber der damaligen Grobkostenschätzung). Die berech-
neten Gesamtkosten belaufen sich nun auf rund Fr. 1'180'000.00 gegenüber der damaligen Grobkosten-
schätzung von Fr. 850'000.00. Diese Ausgabenbewilligung liegt nicht mehr in der Kompetenz des Ge-
meinderats, weshalb die Stimmberechtigten einen Sonderkredit sprechen müssen, damit die Gemeinde 
das Projekt realisieren kann. Gleichzeitig ist ein Nachtragskredit von Fr. 330'000.00 notwendig, nachdem 
die Stimmberechtigten im Rahmen vom Budget 2025 lediglich Fr. 850'000.00 bewilligt haben. Nähere 
Details sind in der Hauptbotschaft zu entnehmen. 
 
Bericht der Controllingkommission 
Die Controllingkommission hat den Sonderkredit sowie den Nachtragskredit beurteilt und empfiehlt den 
Stimmberechtigten deren Genehmigung.  
 

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Sonderkredits für den Neubau des RÜB Greuel 
(Altstad) im Betrag von Fr. 1'180'000.00 sowie ein Nachtragskredit von Fr. 330'000.00. 
 
 

Traktandum 3  Gemeindestrategie 2030 / Legislaturprogramm 2024-2028  

 
Der Gemeinderat ermöglicht den Stimmberechtigten, bei der politischen Führung der Gemeinde mitzuwir-
ken. Dafür sind im Gemeindegesetz des Kantons Luzern unterschiedliche Instrumente mit verschiedenen 
Zeithorizonten vorgesehen. Für die langfristige Planung (ca. 10 Jahre) ist die Gemeindestrategie massge-
bend. Für die mittelfristige Planung (4 Jahre) wird ein Legislaturprogramm erstellt. Die Gemeindestrategie 
und das Legislaturprogramm ist den Stimmberechtigten einmal pro Legislatur zur Kenntnisnahme vorzu-
legen. Der Aufgaben- und Finanzplan enthält das Budget plus 3 Planjahre und wird den Stimmberechtigten 
jährlich unterbreitet. 
Die Gemeindestrategie 2030 wurde im Jahr 2019 im Rahmen der Einführung von HRM2 erarbeitet. Der 
Gemeinderat hat diese nun sanft überarbeitet und das Legislaturprogramm 2024-2028 angepasst. Die 
beiden Planungsinstrumente liegen zur Kenntnisnahme vor und können unter www.schenkon.ch eingese-
hen werden. 
 
Bericht der Controllingkommission 
Die Controllingkommission hat die angepasste Gemeindestrategie 2030 sowie das Legislaturprogramm 
2024-2028 beurteilt und empfiehlt den Stimmberechtigten, diese zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Der Gemeinderat beantragt, die angepasste Gemeindestrategie 2030 sowie das Legislaturpro-
gramm 2024-2028 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.   



  

Traktandum 4 Kenntnisnahme Beteiligungsstrategie  

 
Die Gemeinden haben in den letzten Jahren vermehrt öffentliche Aufgaben an andere Rechtsträger über-
tragen oder erbringen die öffentlichen Aufgaben im Verbund mit anderen Gemeinden. Kanton und Ge-
meinden können die Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der Gesetzgebung an Personen und Organisa-
tionen des öffentlichen oder des privaten Rechts übertragen. Sie können Organisationen des öffentlichen 
und des Privaten Rechts schaffen oder sich daran beteiligen (§ 14 Kantonsverfassung des Kantons Lu-
zern). Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden sieht vor, dass die Gemeinden über ein Be-
teiligungscontrolling verfügen. Dieses besteht aus einer Beteiligungsstrategie und einem Beteiligungsspie-
gel. Die Beteiligungsstrategie ist alle vier Jahre der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorzule-
gen. Der Beteiligungsspiegel ist ein Bestandteil vom Anhang der Jahresrechnung und wird den Stimmbe-
rechtigten jährlich zur Genehmigung unterbreitet. Die Beteiligungsstrategie und der Beteiligungsspiegel 
per 31.12.2024 können unter www.schenkon.ch eingesehen werden. 
 
Bericht der Controllingkommission 
Die Controllingkommission hat die Beteiligungsstrategie beurteilt und empfiehlt den Stimmberechtigten, 
diese zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Der Gemeinderat beantragt, die Beteiligungsstrategie zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

Traktandum 5 Informationen zu den aktuellen Gemeindeprojekten 
 

 
Der Gemeinderat informiert über den aktuellen Stand verschiedener Projekte und Themen wie Stand 
Coop-Projekt / Stand Spitalneubau (Terminprogramm, Wettbewerb, Ausstellung, etc.) / Ablauf Gemein-
destrategie 2040 / Projekt Kirschgarten 3. Etappe / Info über Gemeindeanlässe. 
 
 

Traktandum 6 Verabschiedungen Gemeindefunktionäre 
 

 
An der kommenden Gemeindeversammlung würdigt der Gemeinderat verschiedene abtretende Gemein-
defunktionäre. Es sind dies: 
 

 Litschig Oliver, Tannbergstrasse 25, Präsident Umwelt- und Energiekommission  
 Roth Werner, Tannbergstrasse 24a, Mitglied Umwelt- und Energiekommission 
 Steiner Kurt, Haldenweid 1d, Mitglied der Revierkommission 

 
 

Traktandum 7 Vorstellung Umwelt- und Energiekommission (UEK) 
 

 
Vorstellung der neuen Umwelt- und Energiekommission (UEK) mit deren Aufgaben und Tätigkeiten so-
wie Informationen zum Thema Biodiversität. 
 
 

Traktandum 8 Verschiedenes / Umfrage 
 

 
Unter diesem Traktandum besteht die Möglichkeit für Fragestellungen und weitere Informationen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung.  
Besten Dank für Ihr Interesse. 
 
Unsere Social-Media-Kanäle: 
 

 


